
Präsidentin 
des Landtags Nordrheln-Westfalen 
Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Der Minister 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
16. WAHLPERIODE 

VORLAGE 
16/ 820 

&/1 

Vorlage an den Unterausschuss "Personal" des Haushalts- und 
Finanzausschusses des Landtags Nordrhein-Westfalen 

TOP 3 der 8. Sitzung am 23 April 2013 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

als Anlagen übersende ich Abdrucke dieses Schreibens und meIner 
Vorlage an den Unterausschuss "Personal" des Haushalts- und Finanz
ausschusses des Landtags Nordrhein-Westfalen vom heutigen Tage mit 
der Bitte, die Abdrucke an die Mitglieder des vorgenannten Ausschus
ses weiterzuleiten. 

Anlagen: 41 Abdrucke 
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Dienstgebäude und 
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40479 Düsseldorf 
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Finanznlmlstenum Nordrhem-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

des landes t\jomJrnerrH/lfeS1;:Y(3i!en 

Der Minister 

8. Sitzung des Unterausschusses "Personal" 
des Haushalts- und Finanzausschusses am 23. April 2013 

TOP ,3: Finanzielle Auswirkungen der Einsparungen bei der Beamten
besoldung seit 2000 

Bericht der Landesregierung 

1.) Finanzielle Auswirkungen der Einsparungen/Sparbeschlüsse in der 
Beamtenbesoldung seit dem Jahr 2000: 

Die Bezahlung der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter, Ver
sorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in Deutschland 
war bis zum Inkrafttreten der Föderalismusreform I im Jahre 2006 weit
gehend bundeseinheitlich geregelt; lediglich in Einzelbereichen wie z. B. 
Arbeitszeit, Beihilfe oder bei einigen besoldungsrechtlichen Bestimmun
gen wie Sonderzahlung (Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld) oder die Ministe
rialzulage konnten die Länder auch schon zuvor eigenständige Rege
lungen treffen. Bedeutende Änderungen bei der Bezahlung der Beschäf
tigten sind daher in den Jahren bis 2006 beim Bund und bei den Län
dern weitgehend einheitlich erfolgt. Seitdem bestimmen die Länder (und 
der Bund) für ihren Bereich die Bezahlung Ihrer Beamtinnen und Beam
ten selbst. 

Die Berechnung der finanziellen Auswirkungen von Rechtsänderungen 
für den Bereich der Beamtenbesoldung und -versorgung ist schwierig, 
da es eine Vielzahl von Änderungen gibt, die sich unterschiedlich aus
wirken können. Die finanziellen Auswirkungen von Rechtsänderungen in 
diesen Bereichen seit dem Jahr 2000 addieren sich für das Jahr 2012 
auf insgesamt ca. 2,4 Mrd. Euro p.a .. Davon entfallen u.a. auf die Min
derung der Sonderzahlung ca. 1 Mrd. Euro, Wegfall des Urlaubsgelds 
ca. 63 Mio. Euro, Änderungen bei der Beihilfe ca. 125 Mio. Euro, Ver
längerung der Arbeitszeit für Beamtinnen und Beamte ca. 325 Mio. Eu
ro, Minderung der Anwärterbezüge ca. 50 Mio. Euro sowie auf Rechts
änderungen im Versorgungsbereich rund 500 Mio. Euro. 
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Diese Rechtsänderungen Im Rahnlen der Beanltenbesoldung und 
-versorgung sind jedoch keine SchlechtersteIlung der Beamtinnen und 
Beamten gegenüber den Tarifbeschäftigten des Landes. Vielfach ent
sprechen die Rechtsänderungen denen für die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern bzw zeichnen Änderungen im TarifbereIch nach. 

2.) Auswirkungen der Sparbeschliisse auf die Endgrundgehälter der 
Besoldungsgruppen A 7, A 11 und A 13: 

Eine detaiflierte Darstellung der Auswirkungen der Rechtsänderungen 
den Beamtenbereich betreffend auf die jeweiligen Besoldungsgrup
pen liegt der Landesregierung nicht vor. Sie ist auch nicht ohne weite
res - insbesondere in der Kürze der Zeit - darstellbar, da sich viele 
Änderungen unterschiedlich auf die Besoldungsgruppen auswirken, 
beispielsweise bei Änderungen beim Familienzuschlag, bei Kürzun
gen bzw. Wegfall von Zulagen, die z.B. einige, aber nicht alle Beam
tinnen und Beamte einer Besoldungsgruppe betreffen oder auch Än
derungen bei der Beihilfe, die sich nicht nur nach der Besoldungs
gruppe, sondern auch nach dem Familienstand richten. Tendenziell 
kann allerdings festgehalten werden, dass die Auswirkungen prozen
tual bei unteren Besoldungsgruppen etwas geringer ausgefallen sind, 
da bei Maßnahmen wie z. B. der Kürzung der Sonderzahlung die so
zialen Belange der geringer besoldeten Beschäftigten stärker berück
sichtigt worden sind. 

3.) Vergleichsangaben aus Bund und Ländern: 

Für die andere Länder und den Bund liegen entsprechend detaillierte 
Angaben nicht vor und können kurzfristig auch nicht dargestellt wer
den. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Norbert Walter-Borjans 
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